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RECHTSVORSCHRIFTEN 
 
41. VERORDNUNG DES LANDESSCHULRATES FÜR OBERÖSTERREICH VOM 22. 10. 2007, MIT DER FÜR DIE ADALBERT-STIFTER-
PRAXISVOLKSSCHULE SOWIE FÜR DIE ADALBERT-STIFTER-PRAXISHAUPTSCHULE IM SCHULJAHR 2007/08 DIE DAUER DER 
UNTERRICHTSEINHEITEN MIT 45 MINUTEN FESTGESETZT WIRD 
 
Der Landesschulrat für Oberösterreich hat mit Verfügung seines Amtsführenden Präsidenten (§ 7 Abs 3 des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes, 
BGBl 240/1962 idgF) vom 22.10.2007 auf Grund des § 13 des Privatschulgesetzes, BGBl 244/1962 idgF, verordnet: 
 
Für die Adalbert-Stifter-Praxisvolksschule sowie die Adalbert-Stifter-Praxishauptschule der Privaten Pädagogischen Hochschule der 
Diözese Linz wird im Schuljahr 2007/08 die Dauer der Unterrichtseinheiten mit 45 Minuten festgesetzt.  
 
 
Der Amtsführende Präsident des  
Landesschulrates für Oberösterreich: 
Fritz Enzenhofer 

(A3-14/9-2007) 
 
 
 
 
42. VERORDNUNG DES LANDESSCHULRATES FÜR OBERÖSTERREICH VOM 24. 10. 2007 BETREFFEND SCHULFREIERKLÄRUNG AN 
EINZELNEN BERUFSBILDENDEN PFLICHTSCHULEN IN OBERÖSTERREICH 
 
Der Landesschulrat für OÖ hat mit Beschluss seines Kollegiums vom 24.10.2007 auf Grund des § 5 Abs 6 des Oö Schulzeitgesetzes,  
LGBl 48/1976 idgF, verordnet: 
 
Für die Lehrlinge in nachstehenden Lehrberufen werden folgende Schultage – unter der Voraussetzung der Anhörung der 
Schulgemeinschaftsausschüsse gemäß § 5 Abs 8 Oö Schulzeitgesetz und unter der Maßgabe, dass die im Lehrplan vorgesehene Zahl der 
Unterrichtsstunden für eine Schulstufe nicht mehr als um ein Zehntel unterschritten wird – schulfrei erklärt: 
 
 
GEWERBLICHE LEHRBERUFE 
 
1. Bäcker/in, Konditor/in (Zuckerbäcker/in): 
 
     im Lehrgangsunterricht: 
    Mittwoch, 31. 10. 2007 
    Freitag, 21. 12. 2007 
    Montag, 04. 02. 2008 (BS Linz 10, BS Ried nur die 3. Klasse) 
    Freitag, 09. 05. 2008 (nur BS Linz 10) 
     
2. Friseur/in und Perückenmacher/in (Stylist/in): 
 
     im Lehrgangs- und Jahresunterricht: 

Freitag, 21. 12. 2007 
Mittwoch, 30. 04. 2008 

 
3. Fußpfleger/in, Kosmetiker/in und Masseur/in: 
 
     im Jahresunterricht: 
    Freitag, 21. 12. 2007 
    Mittwoch, 30. 04. 2008 
 
4. Fleischer/in: 
 

im Lehrgangsunterricht: 
Mittwoch, 31. 10. 2007 
Freitag, 21. 12. 2007 
Freitag, 23. 05. 2008 

 
 
 
 



VOBL.d. LSRfOÖ, Stück 23/2007 - Seite 3 

 
5. Blumenbinder/in und -händler/in (Florist/in): 
 

im Lehrgangsunterricht: 
Mittwoch, 31. 10. 2007 
Freitag, 21. 12. 2007 
Donnerstag, 14. 02. 2008 
Freitag, 09. 05. 2008 

 
KAUFMÄNNISCHE LEHRBERUFE 
 
1. Einzelhandel, Branchenschwerpunkt Lebensmittel: 
 
    im Jahresunterricht: 
    Freitag, 21. 12. 2007 
 
2. Maschinenhandel, Radio- und Elektrohandel, Foto-, Optik- und Medizinproduktehandel, Möbelhandel: 
 
 In den Tagesberufsschulen entsprechende Freistellungen in der Vorweihnachtszeit im Einzelfall nach 

Ansuchen an die zuständige Berufsschule. 
 
Im Jahresunterricht erfolgen die Freigaben durch Verlegung des Schultages. 
Es wird jedoch empfohlen, dass individuelle Freigaben (gemäß § 22 Abs 3 Schulpflichtgesetz) am Ersatztag nicht erfolgen sollen. 
 
 
Der Amtsführende Präsident  
des Landesschulrates für OÖ 
Fritz Enzenhofer 

(A3-18/2-2007) 
 
 
 
 
 
43. VERORDNUNG DES LANDESSCHULRATES FÜR OBERÖSTERREICH VOM 06. 11. 2007, MIT WELCHER DER 28. 11. 2007 FÜR DIE 
BERUSSCHULEN MIT JAHRES- UND LEHRGANGSUNTERRICHT SCHULFREI ERKLÄRT WIRD 
 
Der Landesschulrat für Oberösterreich hat mit Verfügung seines Amtsführenden Präsidenten (§ 7 Abs 3 des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes, 
BGBl 240/1962 idgF) vom 06. 11. 2007 auf Grund des § 5 Abs 6 Oö Schulzeitgesetz, LGBl 48/1976 idgF, verordnet: 
 
Für die oberösterreichischen Berufsschulen mit Jahres- und Lehrgangsunterricht wird der 28. 11. 2007 für jene Schüler, deren Lehrer an den 
stattfindenden standespolitischen Tagungen teilnehmen, schulfrei erklärt. 
 
Der Amtsführende Präsident 
des Landesschulrates für OÖ 
Fritz Enzenhofer 

(A3-18/7-ad1-2007) 
 
 
 
 
 

MITTEILUNGEN 
 
AUSSCHREIBUNG DER STELLE EINER BERUFSSCHULINSPEKTORIN/EINES BERUFSSCHULINSPEKTORS (VERLAUTBART IM VOBL 
21/2007, 11. 10. 2007) – ABÄNDERUNG 
 
Die im Verordnungsblatt des Landesschulrates für Oberösterreich Nr. 21/2007 am 11. 10. 2007 verlautbarte Ausschreibung der Stelle einer 
Berufsschulinspektorin/eines Berufsschulinspektors (Fachgruppe I bis III) soll dahingehend geändert werden, dass die Besetzung dieser 
Planstelle im Wege einer Ernennung erfolgt.  

(A9-246/3-2007 – Herr Dr. Zerbs) 
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AUSSCHREIBUNG VON LEITER-/LEITERINNENSTELLEN AN OÖ VOLKS-, HAUPT- UND SONDERSCHULEN SOWIE POLYTECHNISCHEN 
SCHULEN 
 
Im Bereich des Landesschulrates für Oberösterreich gelangen gemäß § 26a Abs 2 des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes, BGBl 1984/302, 
idgF, nachstehende Leiter-/Leiterinnenstellen zur Ausschreibung: 
 
 
Post- 
Nr. 
 
LINZ-STADT 
 
1 VS 46 Scharmühlwinkel 
2 VS 47 Resselstraße 
3 HS 27 Dornacherstraße 
4 HS des Schulvereins  Die Stelle kann nur einem/r Bewerber/in verliehen  
 der Kreuzschwestern Linz werden, der/die vom Schulerhalter für die 
  Verleihung vorgeschlagen wird. 
 
 
BRAUNAU A. I. 
 
5 VS Braunau-Laab 
6 VS Friedburg 
7 VS Ostermiething 
8 VS Überackern 
9 HS Friedburg 
10 HS 2 Mattighofen 
11 SO Braunau a. I. 
 
 
FREISTADT 
 
12 VS Pregarten 
13 VS St. Leonhard b. Fr. 
14 HS Unterweißenbach 
 
 
GMUNDEN 
 
15 VS Ebensee 
16 VS Langwies 
17 HS Gosau 
 
 
GRIESKIRCHEN 
 
18 VS Peuerbach 
19 HS Waizenkirchen 
 
 
KIRCHDORF A. D. KREMS 
 
20 VS Nußbach 
 
 
LINZ-LAND 
 
21 VS Kematen a.d. Krems 
22 VS Pasching 
23 VS Schönering 
24 VS Traun 
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PERG 
 
25 VS Grein 
 
 
RIED I. I. 
 
26 VS Eitzing 
27 VS Pattigham 
28 VS Senftenbach 
29 HS Eberschwang 
30 HS St. Martin im Innkr. 
 
 
ROHRBACH 
 
31 VS Klaffer 
32 VS Lembach 
33 VS Ulrichsberg 
34 PTS Rohrbach 
 
 
SCHÄRDING 
 
35 VS Münzkirchen 
36 VS Wernstein 
37 HS Raab 
38 SO Schärding 
 
 
STEYR-LAND 
 
39 VS Waldneukirchen  
 
 
URFAHR-UMGEBUNG 
 
40 VS Engerwitzdorf 
41 VS Vorderweißenbach, Wirksamkeit: 01. 10. 2008 
42 HS 2 Gallneukirchen (SHS) 
43 HS Gramastetten 
44 HS Hellmonsödt 
45 HS Steyregg, Wirksamkeit: 01. 11. 2008 
 
 
VÖCKLABRUCK: 
 
46 VS Gampern 
47 VS Regau 
48 VS Seewalchen a. Attersee 
49 VS Steinbach a. Attersee 
50 VS Straß 
51 VS 1 Vöcklabruck 
52 HS 2 Mondsee 
53 HS 2 Schwanenstadt 
54 PTS Seewalchen a. Attersee 
 
 
WELS-LAND: 
 
55 VS 1 Marchtrenk 
56 HS 2 Lambach 
57 HS 1 Marchtrenk 
58 HS Pichl bei Wels 
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Für Bewerbungen ist pro Post-Nr. ein Formular "Lager-Nr. 228 - Bewerbung" des Drucksortenverlages Feichtinger Jos Erben GmbH & Co KG, 
Herrenstraße 6, 4020 Linz, zu verwenden. 
 
Der Bewerbung ist ein Erhebungsbogen gemäß Schulleiter-Auswahlverfahren (Fassung mit Aufdruck November 2003), der bei den 
Bezirksschulräten anzufordern ist, anzuschließen. 
 
Bei der Einreichung von mehreren Bewerbungen ist pro Schulart und Bezirk je ein Erhebungsbogen gemäß Schulleiter-Auswahlverfahren 
anzuschließen. 
 
Die Erstellung der Besetzungsvorschläge für diese Stellen erfolgt unter Anwendung des Schulleiter-Auswahlverfahrens APS. 
 
Für Leiter-/Leiterinnenstellen sind Bewerbungen von Landeslehrern/Landeslehrerinnen im definitiven oder provisorischen Dienstverhältnis oder 
von Landesvertragslehrern/Landesvertragslehrerinnen, die die Ernennungserfordernisse für die betreffende Stelle erfüllen, zulässig. 
 
Auf die diesbezüglichen Bestimmungen des Schulleiter-Auswahlverfahrens zur Bewerbung von Vertragslehrern/Vertragslehrerinnen wird 
besonders hingewiesen. 
 
Die Bewerbungsgesuche sind gemäß § 26 Abs. 5 Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz (LDG) 1984, idgF., innerhalb der festgesetzten 
Bewerbungsfrist nach dem Ausschreibungstag samt Erhebungsbögen gemäß Schulleiter-Auswahlverfahren im Dienstweg einzureichen. Für den 
Fall, dass der provisorische Leiter/die provisorische Leiterin Mitbewerber/Mitbewerberin um die selbe Stelle ist, kann der Erhebungsbogen 
gemäß Schulleiter-Auswahlverfahren mit sämtlichen Unterlagen in einem verschlossenen Kuvert mit der Bewerbung im Dienstweg eingereicht 
werden. In diesen Fällen ist vom Bewerber/von der Bewerberin für Angaben an Stelle des im Erhebungsbogen gemäß Schulleiter-
Auswahlverfahren vorgesehenen "Überprüfungsvermerkes der Schulleitung" ein von der Schulleitung bestätigter Beleg anzuschließen. 
 
Als Beginn der Bewerbungsfrist wird der 08. November 2007 festgesetzt. 
 
Ein Bewerbungsansuchen gilt als rechtzeitig eingebracht, wenn es spätestens am Tage der Beendigung der Bewerbungsfrist, das ist der  
06. Dezember 2007, bei der für den Bewerber/die Bewerberin zuständigen Schulleitung eingelangt ist oder an diesem Tage der postalischen 
Beförderung übergeben wurde. 
 
Ein nicht rechtzeitig eingebrachtes Bewerbungsgesuch gilt gemäß § 26 Abs 5 LDG als nicht eingebracht und ist deshalb von der Schulleitung 
dem Bewerber/der Bewerberin zurückzustellen. 
 
Die Schulleitungen haben das Datum des Einlangens der Bewerbung, möglichst mit Einlaufstempel, zu beurkunden und den 
Bewerbern/Bewerberinnen das rechtzeitige Einlangen mit dem dafür vorgesehenen Formblatt zu bestätigen. Die Gesuche sind nach der 
Überprüfung der Erhebungsbögen gemäß Schulleiter-Auswahlverfahren (ausgenommen sind Fälle einer Einreichung des Erhebungsbogens im 
verschlossenen Kuvert gemäß Absatz 7 dieser Ausschreibung) bis spätestens 14. Dezember 2007, dem für sie zuständigen Bezirksschulrat zu 
übermitteln. 
 
Von den Bezirksschulräten ist bis längstens 19. Dezember 2007 eine Liste der Bewerber/Bewerberinnen um Leiter-/Leiterinnenstellen mit 
Angabe der genauen Adresse der Stammschule und Angabe der Zielschule, um die die Bewerbung eingereicht wurde, der Abteilung 
Schulpsychologie des Landesschulrat für Oberösterreich vorzulegen, damit die Organisation der Durchführung des AC zeitgerecht erfolgen 
kann. 
Die Vorlage an den für die ausgeschriebene Stelle zuständigen Bezirksschulrat ist nach Bearbeitung (Überprüfung und Punktebewertung) bis 
spätestens 10. Jänner 2008 vorzunehmen. 
 
Nach Ablauf dieser Vorlagefrist ist jeweils eine Kopie der Bewerbung(en) ("Formular Lager-Nr. 228" bis zu Teil A, ohne jegliche weitere 
Beilage) der die Erfordernisse erfüllenden Bewerber/Bewerberinnen dem Schulforum/SGA der betreffenden Schule bis spätestens 14. Jänner 
2008 zu übermitteln. 
 
Das Schulforum/der SGA hat gemäß § 26a Abs 4 LDG 1984, idgF, das Recht, binnen drei Wochen ab Erhalt der Bewerbung(en) eine 
begründete schriftliche Stellungnahme abzugeben. Bei Vornahme einer Stellungnahme ist diese zumindest vom Vorsitzenden des 
Schulforums/SGA und einer weiteren vom Schulforum/SGA zu nominierenden Person zu unterzeichnen und innerhalb der gesetzlichen Frist 
dem Bezirksschulrat rückzumitteln. 
 
Bei Einzelbewerbungen wird der zuständige Dienststellenausschuss vom Bezirksschulrat ebenfalls bis spätestens 14. Jänner 2008 eingeladen, 
innerhalb von 3 Wochen eine Stellungnahme abzugeben. 
Ebenso wird vom/von der für die zu besetzende Leiter-/Leiterinnenstelle zuständigen Bezirksschulinspektor/-inspektorin innerhalb dieser Frist 
eine Stellungnahme abgegeben.  
Allfällige Einwände gegen die Verleihung der Leiter-/Leiterinnenstelle an einen Einzelbewerber/eine Einzelbewerberin sind jedenfalls zu 
begründen. 
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Bei einer einzigen Bewerbung um eine Leiter-/Leiterinnenstelle entfallen die Verfahrensbestandteile AC, Überprüfung der Schul- und 
Dienstrechtskenntnisse und Mitbestimmung, wenn 
- der Bewerber/die Bewerberin eine bescheidmäßige Leistungsfeststellung bzw. Dienstbeschreibung "Arbeitserfolg erheblich überschritten" 

aufweist und 
- das Schulforum/der Schulgemeinschaftsausschuss, der Dienststellenausschuss und 

der Bezirksschulinspektor/die zuständige Bezirksschulinspektorin keine Bedenken gegen die Verleihung der Stelle an den einzigen 
Bewerber/die einzige Bewerberin vorbringen. 

 
Bewerber/Bewerberinnen, für die das verkürzte Verfahren zur Anwendung gelangt, sind bis 08. Februar 2008 der Abteilung Schulpsychologie 
des LSR f. OÖ. zu melden. 
 
Nach ihrer Bearbeitung (Überprüfung und Punktebewertung) sind die Bewerbungsakten bis spätestens 08. Februar 2008 dem Landesschulrat 
für Oberösterreich, und zwar ohne Reihung, zur Überprüfung vorzulegen. 
 
Nach Vornahme der Punkteüberprüfung durch den Landesschulrat für Oberösterreich werden die Bewerbungsakten spätestens bis 26. März 
2008 den Bezirksschulräten rückgemittelt. 
 
Erforderliche Mitbestimmungskonferenzen sollen womöglich in der Zeit vom 09. bis 18. April 2008 abgehalten werden. 
 
Ein eventuell erforderliches Vorschlagsrecht des Lehrer-/Lehrerinnenkollegiums der Zielschule (Wahl) wäre bis 25. April 2008 wahrzunehmen. 
 
Die Beschlussfassung durch das Kollegium des Bezirksschulrates soll womöglich in der Zeit vom 14. bis 21. Mai 2008 stattfinden. 
 
 
 
Nach Beschlussfassung durch das Kollegium des Bezirksschulrates sind die Bewerbungsakten (mit der Reihung der Bewerber/Bewerberinnen) 
dem Landesschulrat für Oberösterreich bis spätestens 28. Mai 2008 vorzulegen. 
 

(A1-14/35-2007 – Herr Dr. Niedermaier) 
 
 
 
 
SCHULBEZOGENE VERANSTALTUNG DER TALENTEAKADEMIE OÖ 
 
Zur Förderung hochbegabter Schülerinnen und Schüler werden von der Talenteakademie während eines Schuljahres im Schloss Traunsee 
Kurse (Projekttage/Projektwochen) abgehalten. 
 
Der Landesschulrat für OÖ erklärt gegenständliche Kurse gemäß § 13 a Schulunterrichtsgesetz idgF zu schulbezogenen Veranstaltungen. 
 
Reiserechnungen der vortragenden Lehrerinnen und Lehrer können gemäß der einschlägigen Richtlinien gelegt werden. 
 
Informationen erhalten Sie bei: 
Herrn Dipl. Päd. Jörg Kurzwernhart, Koordinator für Begabtenförderung OÖ 
Landesschulrat für OÖ 
Organisatorische Leitung Talenteakademie Schloss Traunsee 
Sonnensteinstr. 20 
4040 Linz 
Tel.: 0732/7071-3152 
E-mail : joerg.kurzwernhart@lsr-ooe.gv.at 
mobil: +43-664-8557739 

(A3-11/59-2007 - Frau Widera) 
 
 
 
 
ERSTE HILFE – BEWERBE DES ÖSTERREICHISCHEN JUGENDROTKREUZES IM SCHULJAHR 2007/08, ERKLÄRUNG ZUR 
SCHULBEZOGENEN VERANSTALTUNG 
 
Das Österreichische Jugendrotkreuz, Landesleitung Oberösterreich, teilte mit Schreiben vom 17. 10. 2007 mit, dass auch in diesem Schuljahr 
wieder Erste Hilfe – Bezirksbewerbe und ein Landesbewerb stattfinden. 
 
Der Landesschulrat für OÖ erklärt die gegenständlichen Bewerbe gemäß § 13 a Schulunterrichtsgesetz idgF zu schulbezogenen 
Veranstaltungen. 

(A3-11/60-2007 - Frau Widera) 
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HELFI ERSTE HILFE – BEWERBE DES ÖSTERREICHISCHEN JUGENDROTKREUZES IM SCHULJAHR 2007/08, ERKLÄRUNG ZUR 
SCHULBEZOGENEN VERANSTALTUNG 
 
Das Österreichische Jugendrotkreuz, Landesleitung Oberösterreich, teilte mit Schreiben vom 17. 10. 2007 mit, dass auch in diesem Schuljahr 
HELFI Erste Hilfe – Bezirksbewerbe und ein Landesbewerb stattfinden. 
 
Der Landesschulrat für OÖ erklärt die gegenständlichen Bewerbe gemäß § 13 a Schulunterrichtsgesetz idgF zu schulbezogenen 
Veranstaltungen. 

(A3-11/61-2007 - Frau Widera) 
 
 
 
 
SCHULSPORTWETTKÄMPFE 2007/08 – PINGUINCUP, ERKLÄRUNG ZUR SCHULBEZOGENEN VERANSTALTUNG 
 
Das Österreichische Jugendrotkreuz, Landesleitung Oberösterreich, teilte mit Schreiben vom 17. 10. 2007 mit, dass in diesem Schuljahr bereits 
zum 21. Mal der Pinguincup stattfindet. Der Bezirks- und Landes - Pinguincup ist ein Schwimmwettkampf für Schülerinnen und Schüler der  
2., 3. und 4. Schulstufe. 
 
Folgende Bewerbe kommen in den Bezirken und beim Landesfinale zur Austragung: 
 

8 x 25 m Freistil, 2. Klassen 
8 x 25 m Freistil, 3. Klassen 
8 x 25 m Freistil, 4. Klassen 

 
Die Sieger/Siegerinnen der Bezirksmeisterschaft werden am: 
 
Montag, dem 16. Juni 2008 zum Landesfinale in Linz/Parkbad eingeladen. 
 
Meldeschluss für das Landesfinale: 30. Mai 2008 
 
Der Landesschulrat für OÖ erklärt die gegenständlichen Bewerbe gemäß § 13 a Schulunterrichtsgesetz idgF zu schulbezogenen 
Veranstaltungen. 

(A3-11/62-2007 - Frau Widera) 
 
 
 
 
ÖSTERREICHISCHE KREBSHILFE: STRASSENSAMMLUNG IM SCHULJAHR 2007/08 
 
Die Österreichische Krebshilfe beabsichtigt, auch im Schuljahr 2007/08 wieder eine Straßensammlung durchzuführen. 
 
Aufgrund der positiven Bewertung durch die zuständige Fachabteilung des BMUKK und der Eignung dieser Aktion, das soziale Verhalten der 
Schüler/Schülerinnen zu entwickeln und zu festigen (§ 58 Abs 3 SchUG), wird diese Aktion als pädagogisch wertvoll eingestuft. Somit erteilt 
der Landesschulrat für OÖ die Bewilligung gemäß § 46 Abs 2 Schulunterrichtsgesetz 1986.  
Die Schulleiter/Schulleiterinnen werden gebeten sicherzustellen, dass die Teilnahme der Schüler/Schülerinnen freiwillig und aufgrund 
schriftlicher Zustimmungserklärung der Erziehungsberechtigten erfolgt und dass eine Gefährdung der Schüler und Schülerinnen im Sinne des  
§ 46 Abs 2 SchUG nicht zu befürchten ist. 

(A3-111/1-2007 – Frau Mag. Schwarzmair) 
 
 
 
 
PERSONALNACHRICHTEN 
 
Der Landesschulrat für Oberösterreich hat nachstehend angeführten Lehrern/angeführter Lehrerin Dank und Anerkennung ausgesprochen: 
 
Prof. Mag. Christine Böhm, Stiftsgymnasium Wilhering 
BOL i.R. Walter Hochrainer, Berufsschule Linz 2 
BOL Kurt Fenzl, Berufsschule Linz 3 
BOL SR Eduard Novy, Berufsschule Altmünster 
Dipl.-Päd. Rupert Holzinger, Berufsschule Attnang 
BOL Heinrich Mascher, Berufsschule Freistadt 
BOL i.R. Johann Roiser, Berufsschule Kremsmünster 
BOL Walter Kreuzhuber, Berufsschule Mattighofen 
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Der Landeschulrat für Oberösterreich hat nachstehend angeführten Personen Dank und Anerkennung ausgesprochen: 
 
Johann Schimpl, Landesschulrat für Oberösterreich 
AD Anton Stadlbauer, Landesschulrat für Oberösterreich 
Karoline Stadlbauer 
Emil Wolfram, Landesschulrat für Oberösterreich 
 
 
 
 

INFORMATIONSDIENST 
 
VEREIN „LICHTERBOGEN-LSR“ – AKTION PUNSCHSTAND VOM 26. 11. 2007 – 18. 12. 2007 
 
Wie bereits im Verordnungsblatt vom 25. 11. 2004 angekündigt, haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesschulrates für 
Oberösterreich zur Unterstützung kranker und/oder sozial schwacher Bediensteter einen Verein gegründet, der den Namen „Lichterbogen-LSR“ 
führt.  
 
Der Verein hat seinen Sitz in 4040 Linz, Sonnensteinstraße 20. 
 
Der Verein, dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn gerichtet ist, bezweckt durch finanzielle und materielle Hilfe kranke und/oder sozial schwache 
Bedienstete des Landesschulrates für Oberösterreich, der Bezirksschulräte des Landesschulrates für Oberösterreich und der Bundesschulen im 
Bereich des Landesschulrates für Oberösterreich sowie deren nahe Angehörige zu unterstützen. 
 
Als nächste Aktivität wird die Aktion „Punschstand“ in der Zeit vom 26. 11. 2007 bis 18. 12. 2007, jeweils an den Montagen, Dienstagen und 
Donnerstagen wie auch bereits in den vergangenen Jahren im Lichterbogen des LSR für OÖ durchgeführt. Überdies wird in der Zeit vom 26. 11. 
2007 bis 18. 12. 2007 ein Verkaufsstand im Foyer des LSR für OÖ eingerichtet. Es wird ersucht, sich an dieser bereits sehr erfolgreichen 
Aktion durch den Besuch des Punschstandes bzw. des Verkaufsstandes zu beteiligen. Auch für finanzielle Spenden ist der Verein sehr 
dankbar.  
Nähere Informationen erhalten Sie über die Homepage des LSR (www.lsr-ooe.gv.at) über den Link „Verein Lichterbogen-LSR“. 
 
Hinweis: sollten Sie die Hilfe des Vereins benötigen, so wenden Sie sich bitte an eines der Vorstandsmitglieder. 
 
 
 
 
"SPORT-EYBL" – HALLENWETTKÄMPFE DER LINZER SCHULEN UND "SPORT-EYBL" – LAUFOLYMPIADE 

Der ATSV Linz Leichtathletik führt im November 2007 die Hallenwettkämpfe und im Mai 2008 die Laufolympiade durch. 

Die Termine für diese Wettkämpfe sind: 

41. "Sport-Eybl" – Hallenwettkämpfe der Linzer Schulen: 

13. November 2007 Mädchen Jugend D und C 
14. November 2007 Burschen Jugend D und C 
15. November 2007 Mädchen und Burschen Jugend B und A 

Die Hallenwettkämpfe der Linzer Schulen werden in der Intersportarena durchgeführt. 

38. "Sport-Eybl" – Laufolympiade: 

27. Mai 2008 Mädchen 
29. Mai 2008 Burschen 
03. Juni 2008 Ersatztermin 

Detailausschreibungen werden den Schulen rechtzeitig zugesandt. 

 
 


